
Anlage A zur V/0513/2018 
Kurzüberblick 

Die Landesregierung NRW hat am 17.04.2018 Änderungen zum Landesentwicklungsplan (LEP) 
NRW beschlossen und hierzu das Beteiligungsverfahren für Bürgerinnen und Bürger sowie für in 
ihren Belangen berührte öffentliche Stellen gestartet. Bis zum 15.07.2018 können von diesen 
Stellungnahmen zur LEP-Novellierung bei der Landesplanungsbehörde vorgetragen werden. 
Nach Zustimmung des Rates zu der in der Anlage dieser Vorlage beigefügten Stellungnahme der 
Stadt Münster wird die Verwaltung diese bis zum Stichtag 15.07.2018 an die Landesplanungsbe-
hörde übermitteln. 

 

Ziele/Teilziele/Zielerreichung 

Mit dieser Vorlage sollen die Ziele erreicht werden: 

 Wir werden als Wirtschaftsstandort die Stadt des dynamischen Mittelstandes in Nordrhein-
Westfalen 

 Wir werden Münster zu einer Stadt mit höchster Lebens- und Erlebnisqualität weiterentwi-
ckeln: 
 mit hoher Umwelt- und Naturqualität 
 mit breitem Freizeit- und Sportangebot 
 mit hohem Wohnwert, Familienfreundlichkeit und sozialer Balance in der Stadtgesellschaft 

 

 

Finanzierung 

Produktgruppe: Nr. der PG Bezeichnung der PG 

Auswirkungen auf den Ergebnisplan  Ja X Nein   

Auswirkungen auf den Finanzplan  Ja X Nein   

Im beschlossenen (Nachtrags-)Haushaltsplan JJJJ enthalten?  Ja  Nein  teilw. 

Im Entwurf des (Nachtrags-)Haushaltsplan JJJJ enthalten?  Ja  Nein  teilw. 

Belastungen in zukünftigen HH-Jahren?  Ja X Nein   

Bereits veranschlagt?  Ja  Nein   

 

 

Pflichtigkeitsgrad 

Die Maßnahme/Leistung ist X vollständig 
pflichtig 

 überwiegend 
pflichtig 

 überwiegend 
freiwillig 

 vollständig frei-
willig 

Gesetzliche Grundlagen für die Abgabe einer Stellungnahme der Stadt Münster zur geplanten Än-
derung des LEP NRW sind § 9 Raumordnungsgesetz und § 13 Landesplanungsgesetz NRW. 

 

Unmittelbare, grundsätzliche Relevanz für Querschnittsthemen 
(Demographie, Gleichstellung, Inklusion, Klimaschutz, Migration) 

Keine. 
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